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Einige Stunden später erwachte der Kaiser
ans seinem Rausche. Er blickte sich um und
suchte seinen Gast, den Mandarin, sah ihn aber
nirgends. Er fragte einen seiner Diener, wo
der Mann sei. Der Diener rief einen der kaiserlichen

Beamten herbei. Dieser berichtete ihm,
daß der Mandarin im Gefängnis sitze und daß
er an demselben Tage noch hingerichtet werden
solle, weil es der Kaiser ja selbst so
angeordnet habe.

Als der Kaiser das horte, stützte er seinen
schweren Kopf mit dem Arm ans den Tisch
und grübelte eine Zeitlang nach (dachte nach).
Dann ließ er den Mandarin kommen.

Mit Ketten gefesselt wurde der Mandarin
vor den Kaiser geführt. Als er vor dem Kaiser
stand, warf er sich ihm zu Füßen und bat
um Gnade.

„Ich weiß noch", sagte der Kaiser, „ich habe
Sie während des Mahles ernsthaft tadeln müssen.

Ich weiß nicht mehr genau, welche Vorwürfe
ich Ihnen zu machen hatte. Aber von dem
Verbrechen, für welches Sie zum Tode verurteilt
worden sind, weiß ich nichts mehr. Welches
Verbrechen haben Sie denn begangen?"

„Gar keines", antwortete der Mandarin.
„Aber ich glaube, die Geister des europäischen
Getränkes haben dem Kaiser etwas Falsches
eingesprochen. Jetzt sind diese Geister wieder
verschwunden. Nun wissen Sie nichts mehr von
meinem Verbrechen."

Immer nachdenklicher wurde der Kaiser. Endlich
hieß er alle andern hinausgehen. Als er mit
dem Mandarin allein war, sprach er zu ihm:

„Vergessen Sie, was heute geschehen ist. So
etwas darf nie mehr geschehen. Der europäische
Wein darf nie mehr auf meinen Tisch kommen
und nie mehr in meinen Palast gebracht werden."

Der Kaiser war von seiner Liebe zum Wein
geheilt. Deutsche Gehörlose."

OS "

Fürsorge
für Taubstumme und Gehörlose

Bernftmöglichkeiten für Taubstumme.

Darüber schreibt A. Münch, Berufsberater
in Bern, folgendes:

Beruflich steht der intelligente Taubstumme
— gute Ausbildung vorausgesetzt — dem
Vollsinnigen wenig nach. Er arbeitet etwas
langsamer, dafür aber genau und fleißig.

Außer der Art der Beschäftigung spielt auch
das Milieu für den Taubstummen eine wichtige
Rolle. Mit seinem Gebrechen im Zusammenhang
stehen verschiedene Charaktereigenschaften, die

mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind
und das Zusammenarbeiten mit Meistern und
Nebenarbeitern ziemlich erschweren: Eigensinn,
Empfindlichkeit und ausgesprochenes Mißtrauen
aus Minderwertigkeitsgefühlen entstehend. Aehn-
liches gilt auch von den Schwerhörigen; namentlich

ist bei ihnen das Mißtrauen stark entwickelt.
Wichtig ist also vor allem die richtige Auswahl
der Lehr- und Arbeitsstelle. Dabei ist der
Kleinbetrieb dem Großbetrieb vorzuziehen. In jenem
kann mehr Rücksicht ans sein vorhandenes
Gebrechen genommen werden; die berufliche
Forderung ist daher besser. Einsichtsvolle Einstellung
der Mitarbeiter erleichtert das Zusammensein.

Bei der Berufsberatung Taubstummer ist zu
beachten, daß Taubstummheit sehr oft in
Verbindung mit andern körperlichen oder geistigen
Anomalien auftritt.

Für Taubstumme ist Anstaltserziehung von
Vorteil. Sie schafft gute Grundlagen: Äbseh-

fertigkeit und vermittelt auch einige
Berufskenntnisse.

Von allen im erwerbsfähigen Alter stehenden
Taubstummen sind etwa 40 fto berufstüchtig
und können einen Berns erlernen. Viele machen
sich darin sogar selbständig, z. B. als
Schuhmacher, Schneider w.

Von den übrigen ist der größte Teil noch
erwerbsfähig und für einfachere Arbeit tauglich.
Ungefähr 10 °/» sind erwerbsunfähig.

Taubstumme können vor allem im Bekleidungsgewerbe

und in der Lederverarbeitnng beschäftigt
werden, also als Schneider, Schuhmacher,
vereinzelt als Sattler in der Lederfabrikation. Dann
könnten sie auch noch in den nachgenannten
Berufen Aufnahme finden: Bildhauer, Graveure,
Gold- und Silbcrarbeiter, Vergolder, Photograph

(aber nicht für Atelieraufnahmen!), im
graphischen Gewerbe als Schriftsetzer und
Buchbinder, Gärtner, Zahntechniker, vereinzelt zu
Büroarbeiten (z.B. in der Statistik), als Zeichner,
seltener als Schreiner.

Wohlverstanden! Das sind alles Berufsmog-
lichkeiten für Taubstumme. In Wirklichkeit sind
ihnen aber wenige der genannten Berufe
zugänglich.


	Fürsorge für Taubstumme und Gehörlose

